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1. Anlass der Planung 
 

Das Deckblatt Nr. 14 zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan Industriegebiet „Gottfrieding West“ 
der Gemeinde Gottfrieding ist erforderlich, da die Gemeinde beabsichtigt, rund 14,7 ha Industrieflächen 
im unteren Isartal auszuweisen, um die Ansiedlung großflächiger Logistik-Betriebe oder erheblich be-
lästigender, großflächiger Industrieansiedlungen (Produktion) zu ermöglichen und dem gegebenen Be-
darf derartiger Flächen Rechnung zu tragen. Der Geltungsbereich Teil A liegt südlich der Autobahn A 
92 sowie westlich der Kreisstraße DGF 15. Ein Bebauungs- und Grünordnungsplan wird im Parallelver-
fahren aufgestellt. 
Die Gemeinde Gottfrieding zählt zum Großraum Dingolfing und liegt nahe der Autobahn A 92. Sie ist 
Teil des allgemeinen ländlichen Raums zwischen dem Mittelzentrum Landau a. d. Isar im Osten und 
dem Oberzentrum Dingolfing im Westen gelegen. Das Gemeindegebiet gehört zum Landkreis Dingol-
fing-Landau im Regierungsbezirk Niederbayern. Das Planungsgebiet befindet sich 730 m nordwestlich 
des Ortsteils Gottfriedingerschwaige, südlich der Autobahn A 92 und westlich der Kreisstraße DGF 15. 
Die Geländeoberfläche weist eine Höhenlage von ca. 352 müNN auf und fällt kaum merklich nach Süd-
osten hin ab. Das Planungsgebiet liegt im Naturraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schot-
terplatten“ in der Untereinheit „061 Unteres Isartal“. 
 

Die Größe des Geltungsbereichs Deckblatt Nr. 14 Teil A beträgt 14,7 ha. Flächen für die Landwirtschaft 
und kleinflächig örtliche Wege werden in ein Industriegebiet (GI) umgewandelt werden. Die Planung 
beinhaltet 12,0 ha Industriegebiet (GI) und 0,5 ha für die öffentliche Hauptverkehrsstraße. Auf öffentliche 
Wege entfallen 0,1 ha. Für abschirmende und gliedernde Grünflächen einschließlich der öffentlichen 
Grünflächen am Südrand mit Baumreihe ergeben sich insgesamt 2,1 ha. Die Erschließung der Indust-
rieflächen erfolgt über einen Kreisverkehr von der Kreisstraße DGF 15 (mit Darstellung eines ggf. zu-
künftig erforderlichen Bypasses) und eine neue Zufahrtsstraße am Südrand mit einer Wendeanlage im 
Südwesteck. Die Straßenführung ermöglicht auch auf den verbleibenden unbebauten Flächen im Um-
feld zukünftig eine wirtschaftliche Einteilung der Industrieparzellen. 
 

Weiterhin werden in Teil B 2,83 ha der Maßnahmen für den Artenschutz mit der „Umgrenzung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
dargestellt. Hier wird die Entwicklung von Feuchtwiesen auf den bisherigen Waldflächen vorgesehen. 
 
 
 
2. Lage und Größe des Planungsgebietes 
 

Die Gemeinde Gottfrieding im Landkreis Dingolfing-Landau liegt 4 km Luftlinie von der Stadtmitte Din-
golfing entfernt. Das Planungsgebiet erstreckt sich im Nordwesten des Gemeindegebietes Gottfrieding, 
nordwestlich der Ortschaft Gottfriedingerschwaige. Die Autobahn A 92 bildet den Nordrand des Gel-
tungsbereiches Deckblatt Nr. 14 Teil A. Die Kreisstraße DGF 15 mit Brücke, Dammbauwerk und Kreis-
verkehr stellt die westliche Begrenzung dar ist nicht mehr Teil des Planungsgebietes. 
 

Durch die direkt angrenzende Kreisstraße DGF 15 und der Nähe zur Autobahnanschlussstelle Dingol-
fing-Ost ist eine sehr gute verkehrliche Anbindung gegeben. 
 

Sowohl das in rund 860 m nördlicher Entfernung gelegene FFH-Gebiet „Mettenbacher, Grießenbacher 
und Königsauer Moos (Unteres Isartal)“ als auch das in ca. 260 m nordöstlicher Entfernung beginnende 
Vogelschutzgebiet „Wiesenbrütergebiete im unteren Isartal“ weisen nach der FFH-Richtlinie geschützte 
Lebensraumtypen (NATURA 2000 Gebiete) auf, siehe Näheres hierzu im Umweltbericht Kapitel  5.  
 

Im Geltungsbereich Teil A bestehen keine Waldflächen. Dementsprechend sind keine Aussagen in der 
Waldfunktionskarte vorhanden. Die nächstgelegenen in der Waldfunktionskartierung dargestellten 
Waldflächen befinden sich nördlich der Autobahn sowie südlich von Gottfrieding. Ein biotopkartierter 
Gehölzbestand beginnt etwa 75 m südwestlich von Teil A. 
Allerdings stellt Teil B mit 2,83 ha eine Waldfläche dar. Der Waldfunktionsplan weist diesen als Schutz-
wald für Emissionen, Lärm und lokales Klima aus. 
 
 
 
3. Planungserfordernis – Städtebauliche Gründe 
 

Die allgemeinen Anforderungen an Bauleitpläne sind in Form von Planungsleitsätzen für die Bauleitpla-
nung im Baugesetzbuch vorgegeben. Im § 1 Abs. 5 BauGB werden Leitsätze für die Planung beschrie-
ben: Bauleitpläne sollen  
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- eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und  
- eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten,  
- dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und  
- die natürlichen Lebensgrundlagen schützen und entwickeln. 
 

Die Gemeinde Gottfrieding verfügt derzeit über keine vergleichbaren, großzügig zugeschnittenen, un-
bebauten Industriegebiete, die für die Ansiedlung eines großflächigen Logistikbetriebes oder anderer 
großflächiger Industriebetriebe geeignet sind. Industriegebietsflächen für hier nur in Frage stehende 
großflächige Betriebsansiedlungen (vgl. Tabelle 1) bestehen in tauglicher Weise im maßgeblichen Um-
gebungsbereich der Gemeinde Gottfrieding kaum.  
Industrie- und Gewerbeflächen in der näheren Umgebung des Planungsgebiets zielen meist auf klein-
räumigere und kleinflächigere Gewerbebetriebe ab, mit Ausnahme des Industrie- und Gewerbegebietes 
„Benkhauser Straße“ in Mamming und des Industriegebietes „Wallersdorf Nord“ samt Deckblättern.  
 

Bei den neueren Gewerbeentwicklungen der letzten 10 Jahre ist die Gemeinde Oberschneiding im 
Landkreis Straubing –Bogen zu nennen. Hier ist durch die B 20 mit Anschlüssen an die A 3 und A 92 
eine hohe Verkehrsgunst gegeben. Die Gemeinde weist mit dem Gewerbe- und Industriegebiet Ober-
schneiding 11,8 ha aus sowie mit dem GE Siebenkofen weitere 6,5 ha, allerdings sind hier laut home-
page der Gemeinde derzeit nur 1,6 + 1,0 = 2,6 ha tatsächlich verfügbar.  
Eine über die Tabellen 1 und 2 hinausgehende tabellarische Prüfung potenzieller Gewebe- und Indust-
riestandorte im 20 km Umkreis liegt der Gemeinde vor und ist Gegenstand des Verfahrensordners. 
 

Tabelle 1: ausgewiesene Gewerbeflächen in der näheren Umgebung (auch außerhalb Gemeindegebiet) 
(Quelle: www.sisby.de, abgerufen am 30.11.2015 sowie Ergänzungen 10/2025) 

Gemeinde  Name Art Größe 

Gottfrieding Gottfriedingerschwaige Gewerbegebiet 1,7 ha 

Mamming Benkhauser Straße Gewerbegebiet 5,0 ha 

Mamming Benkhauser Straße Industriegebiet 5,0 ha 

Landau a. d. Isar Fichtheimer Feld Gewerbegebiet 5,0 ha 

Landau a. d. Isar Landau Nord Gewerbe-/Industriegebiet 3,0 ha 

Wallersdorf Wallersdorf Nord Industriegebiet 18,5 ha 

Pilsting Gewerbe- und Wertstoffzentrum Gewerbegebiet 7,0 ha 

Pilsting Bürgerwiesen Industriegebiet 6,0 ha 

Pilsting Herrenäcker Gewerbegebiet 3,0 ha 

Malgersdorf  
Lkr. Rottal-Inn 

Gewerbegebiet Plamberg Misch- und Ge.-       1998 
werbegebiet 

2,0 ha 

 

weitere großflächige Entwicklungen im 20 km Radius seit 2015                                      (Quelle: Geoportal) 

Wallersdorf Industriegebiet Logistikzentrum  
Gewerbepark Wallersdorf Nord II 
Gewerbepark Wallersdorf Nord Dbl. 4 
 

Industriegebiet         2015 
Industriegebiet         2022 
Industriegebiet         2023 

43,3 ha 
12,8 ha 
27,2 ha 

    

Landau a. d. Isar Auto-Rasthof Pilsting  Industriegebiet         2016 15,3 ha 

    

Pilsting GI Pilsting-Großköllnbach  
GI Pilsting-Großköllnbach Erweiterung 
 

Industriegebiet         2017 
Industriegebiet         2020 

19,0 ha 
15,3 ha 

    

Oberschneiding  
Lkr. Straubing-Bogen 

Gewerbe- und Industriegebiet Ober-
schneiding Bauabschnitt BA I mit 4 ha, 
davon ca. 1,6 ha verfügbar 
 

Gewerbe- und         2018 
Industriegebiet 

11,8 ha 

Oberschneiding  
Lkr. Straubing-Bogen 

Gewerbegebiet Siebenkofen 
gesamt 6,55 ha, davon 1 ha verfügbar 
 

Gewerbegebiet        2018 1,0 ha 

 
 
 

Tabelle 2: verfügbare Gewerbeflächen im Gemeindegebiet seit 2015     (Quelle: Gemeinde Gottfrieding 05/2025) 

neuere Gewerbegebietsausweisungen bzw. Planungen seit dem Industriegebiet Gottfrieding Nord  

Gottfrieding VEP in Frichlkofen Gewerbegebiet 0,68 ha  
 Gottfrieding Fl.Nr. 740, Gemarkung Gottfrieding 

 
Gewerbefläche zum Ver-
kauf 

0,46 ha 
 

Gottfrieding Fl.Nr. 3364, Gemarkung Gottfrieding Halle für Bauhof 0,48 ha 
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Tabelle 3: Anfragen von geeigneten Industriebetrieben seit 2018 (nach LEP-Ziel 3.3, sog. Atypik)  
(Quelle: Gemeinde Gottfrieding 05/2025) 

Anfragen für gewerbliche Bauflächen an die Gemeinde Gottfrieding in den letzten sieben Jahren 
Betrieb gem. Vorgaben LEP 3.3 Z Branche  Jahr der Anfrage Betriebsgröße 

Entsorgungsbetrieb im Zwei- bis 
Dreischicht-Betrieb, Genehmigung 
nach BImSchG erforderlich 

Automobilbranche 2022 und 2025 3 – 4 ha 

Logistikunternehmen 
 

Dienstleister für Automo-
bil-Zulieferer 

2024 10 ha 

Versorgungslager Einzugsraum 
Niederbayern (= Logistik) 

Lebensmittel-Discounter 2022, 2023  

Logistikunternehmen 
 

Dienstleister für Automo-
bil-Zulieferer 

2024 10 ha 

metallverarbeitender Betrieb  
(= Produktion) 

Feuerverzinkungsbran-
che 

2018-2020 und 2024 5 ha  

 

Die Gemeinde Gottfrieding liegt auch unter regionalplanerischer Betrachtung im Nahbereich des großen 
Industriestandortes Dingolfing und kann und soll zu diesem Industriestandort bebaubare Industrieflä-
chen zur Verfügung stellen, was deutlich dazu beitragen kann, den Industrieraum Dingolfing konzentriert 
weiter zu entwickeln. Insoweit wird ein Widerspruch zur Regionalplanung hier nicht angenommen.  
Die Gemeinde möchte mit der Industriegebietsansiedlung in Gottfrieding im Bedarfsfall auch dem nahe 
gelegenen Automobilkonzern in Dingolfing bei der Suche von Standortalternativen eine Alternative bie-
ten. Vergleichbar große, noch freie potenzielle Flächen für Industriegebiete sind in der Region um Din-
golfing kaum noch vorhanden, wie die Tabelle 1, siehe oben, zeigt. Mit Ausnahme der Standorte 
Wallersdorf, Landau a. d. Isar und Pilsting sind nur kleinflächige bis mittelgroße Gewerbeflächen von 
1,7 bis 7 ha verfügbar, jedoch nicht in der Dimension von 10 ha mit Entwicklungspotenzial zu größeren 
Flächen, wie hier v. a. Richtung Westen gegeben. Zudem hat das Planungsgebiet den Vorteil, dass bei 
einer blockierten Autobahnausfahrt weitere Zufahrtsmöglichkeiten gegeben sind.  
 

Die Gemeinde Gottfrieding ist sich des Eingriffes in den Landschaftsraum des unteren Isartales be-
wusst. Es erfolgten im Rahmen des Planungsprozesses vielfältige Vorabstimmungen auch mit dem 
Landratsamt Dingolfing-Landau und der Stadt Dingolfing, die zur vorliegenden, optimierten Planung 
führten. Unter Berücksichtigung der verkehrsgünstigen Lage, der Wahrung des Trennungsgrundsatzes 
zu Wohngebieten, Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde und dem sparsamen Umgang mit Grund 
und Boden (z. B. durch Minimierung der Erschließungsflächen, Festsetzung wasserdurchlässiger Be-
läge u. v. m.) wird die vorliegende Planung angestrebt. Der wassersensible Bereich und das land-
schaftliche Vorbehaltsgebiet werden hierbei mit besonderer Gewichtung des Belanges Natur und 
Landschaft im Rahmen der Planung berücksichtigt und in die Abwägung eingestellt. 
 

Die vorhandene infrastrukturelle Anbindung des Planungsgebietes stellt einen wesentlichen Stand-
ortvorteil bezüglich der Ansiedlung von Industriebetrieben bzw. der Schaffung von Arbeitsplätzen an 
diesem Standort dar. Durch die Ausweisung des Gebietes wird die Grundlage für die Entstehung neuer 
Arbeitsplätze in der Gemeinde Gottfrieding geschaffen. 
 

Im übergeordneten Kontext ist festzustellen, dass die Entwicklung des Industriegebietes südlich der 
Autobahn stattfindet. Folgende Gesichtspunkte sind zu beachten: 
- Entwicklung auf der „richtigen“ Seite südlich der Autobahn A 92, 
- verkehrsgünstige Lage am Autobahnanschluss Dingolfing-Ost, 
- Nähe zu BMW, hierdurch attraktiver Standort für Gewerbe- und Industriebetriebe (sog. Zulieferer), 
- städtebauliche Konzeption durch gezielte Konzentration der Siedlungsentwicklung, 
- langfristiges Entwicklungspotenzial des Standortes – ein Band aus Industriegebietsflächen Richtung 

Westen zu den bestehenden vielfältigen BMW-Ansiedlungen im Stadtgebiet Dingolfing,  
- es gilt, die Anforderungen der Atypik gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP 3.3 Z) zu lösen, 
- der weitgehend ungestörte Landschaftsraum nördlich der A 92 ist zu schonen. 
Dann steht der Industriegebietsansiedlung grundsätzlich aus städtebaulicher Sicht nichts entgegen. 
 

Bei der Planung kann es sich allerdings ausschließlich um die Planung eines Industriegebietes han-
deln. Durch die fehlende Anbindung an bestehende Siedlungsgebiete und die Großflächigkeit ist eine 
Bewältigung der Kriterien der Atypik gemäß Landesentwicklungsprogramm (LEP) im Rahmen der 
Bauleitplanung realistisch gegeben. Ausnahmen vom so genannten Anbindegebot sind unter den 
Maßgaben nach Punkt 1 bis 4 zum LEP-Ziel 3.3 zulässig (s. a. Kapitel 4.1). Diese Kriterien sind im 
vorliegenden Fall gegeben und werden v. a. durch konkrete Festsetzungen (Nutzungsausschlüsse) im 
Zuge der verbindlichen Bauleitplanung umgesetzt.  
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Darüber hinaus sprechen für den ausgewählten Standort Industriegebiet „Gottfrieding West“ in der 
Gemeinde Gottfrieding zusammenfassend folgende Gesichtspunkte:  
- ebenes Gelände, 
- unmittelbarer Anschluss an die Autobahnanschlussstelle „Dingolfing-Ost“ (A 92), 
- keine Belastung von Siedlungsgebieten durch An- und Abfahrten zum Industriegebiet, die insbe-

sondere bei Unternehmen der Logistik-Branche zu erwarten sind, aufgrund der Erschließung über 
die Kreisstraße DGF 15 zum in unmittelbarer Nähe gelegenen Autobahnanschluss, 

- singulär günstige Situation aus immissionstechnischer Sicht, d. h. ausreichende Entfernung zu 
Siedlungs- bzw. Wohngebieten, die eine Nutzung als Industriegebiet mit Tag- und Nachtbetrieb 
zulassen, 

- die fehlenden Alternativen an großflächigen und verkehrsgünstigen Industrieflächen im Ge-
meindegebiet Gottfrieding und im Raum Dingolfing, bei gleichzeitig hoher Nachfrage, 

- Nutzen der Synergieeffekte, v. a. durch Schaffung von Arbeitsplätzen in Wohnnähe und für Ein-
pendler (Nähe Autobahn A 92),  

- Bebauung in einem landschaftlich bereits stark vorbelasteten Raum (technische Bauwerke 
durch Autobahnbrücke und Autobahntrasse), 

- Aufbau einer leistungsfähigen Randstruktur im Norden und Westen (zwischen 23 und 26 m und 
10 m am Westrand zum Anpflanzen von Sträuchern), im Osten Eingrünung durch vorhandene Ge-
hölze und Sträucher, öffentliche Baumreihe am Südrand,  

- Ausgleichbarkeit des Eingriffs im Sinne des § 1a BauGB (vgl. Kapitel 6 im Umweltbericht zur 
Eingriffsregelung, Stärkung des Königsauer Mooses durch die externen Ausgleichsflächen und 
die Maßnahmen zum Artenschutz), u. a. unter Berücksichtigung des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebietes auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

Zusammenfassend stellt das geplante Industriegebiet nach städtebaulichen Gesichtspunkten eine sinn-
volle städtebauliche Entwicklung dar und ermöglicht durch die Schaffung von Arbeitsplätzen eine nicht 
unbedeutende Stärkung der Gemeinde Gottfrieding in wirtschaftlicher Hinsicht. 
 
 

■ demographische Daten – Bevölkerungszahlen, Altersstruktur und Pendleranteil – 
 

In der Gemeinde Gottfrieding waren im Jahr 2023 insgesamt 2.571 Einwohner verzeichnet (Stand 2023, 
Statistik kommunal 2024). Der Demographie-Spiegel Bayern nennt für das Jahr 2025 hier 2.190 Ein-
wohner. Diese Einwohnerzahl teilt sich auf in 360 unter 18 Jährige, 1.390 zwischen 18 bis unter 65 
Jährige und 450 65 Jährige und ältere. Für das Jahr 2030 wird eine Bevölkerungszahl von 2.250 vo-
rausberechnet. Diese unterteilt sich in 390 unter 18 Jährige, 1.320 18 bis unter 65 Jährige und 530 65 
Jährige und ältere.  
 

Die Bevölkerungszahlen und deren Vorausberechnungen zeigen, dass die Altersgruppe der 18 bis unter 
65 Jährigen und somit der Anteil der Berufstätigen in der Gemeinde Gottfrieding weiterhin einen großen 
Anteil einnimmt. Dadurch ist auch zukünftig die Nachfrage nach wohnortnahen Arbeitsplätzen gegeben.  
Laut Statistik kommunal pendeln knapp über die Hälfte der Gottfriedinger zum Arbeiten aus. 1.297 
Bürger der Gemeinde Gottfrieding arbeiten am Wohnort.  
 

 

Quellen:  Statistik kommunal 2024 – Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Mai 2025 
 Demographie-Spiegel für Bayern – Bayerisches Landesamt für Statistik, 2021 
 
 

■ Übersicht der wohnbaulichen und gewerblichen Entwicklung  
 

Auch wird die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung zueinander aufgezeigt. Hier werden in 
der Begründung zum Flächennutzungsplan Deckblatt Nr. 14 die Entwicklungen in den Siedlungsschwer-
punkten Gottfrieding, Gottfriedingerschwaige und Frichlkofen für die letzten 10 Jahre in der nachste-
henden tabellarischen Übersicht offen gelegt.  
 

Die Gemeinde Gottfrieding weist eine leicht zunehmende Bevölkerungsentwicklung auf, mit der auch in 
Zukunft anhaltend zu rechnen sein wird (siehe oben). Zur Steuerung der Nachverdichtung nach den 
Vorgaben des § 34 BauGB werden im Innenbereich immer wieder Bebauungspläne aufgestellt. Zudem 
werden in regelmäßigen Abständen neue Baugebiete entwickelt, um der hohen Nachfrage gerecht zu 
werden (siehe Tabelle 4).  
 

Zusätzlich zu den Bebauungsplänen und Satzungen in den beiden großen Ortsteilen Gottfrieding und 
Gottfriedingerschwaige wurden auch in den kleineren Ortsteilen neue Gewerbe- und Wohngebiete ge-
schaffen. Die gewerbliche Entwicklung findet ohnehin lediglich in Gottfrieding und Gottfriedinger-
schwaige statt, sodass die wohnbauliche Entwicklung (knapp 500 Einwohner seit 2019) gegenüber 
der gewerblich-/industriellen Entwicklung im Gemeindegebiet Gottfrieding eindeutig überwiegt.   
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Tabelle 4:  Übersicht der Bebauungspläne zur Industrie-/Gewerbe- und Wohnbaulandentwicklung  
 in der Gemeinde Gottfrieding seit 2016 (nach dem GI Gottfrieding Nord)  
 

Gewerbegebiete neue (Wohn-)Baugebiete 
Innenbereichs-
entwicklung 

Gottfrieding 

VEP in Frichlkofen 
Gewerbegebiet 
Fl.Nr. 2078, Gemarkung 
Gottfrieding 
0,68 ha  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fl.Nr. 740, Gemarkung Gott-
frieding 
Gewerbefläche zum Verkauf 
0,46 ha 
 
 
Fl.Nr. 3364, Gemarkung 
Gottfrieding 
Halle für Bauhof 
0,48 ha 
 

14.03.2019 * Seeacker II Gottfriedingerschwaige 
Bebauungs- und Grünordnungsplan, Betreutes 
Wohnen, Alten- und Pflegeheim 
 

3,73 ha Geltungsbereich (ca. 142 EW) 

-.- 

16.11.2021 * Seeacker II Gemeinde Gottfrieding 
Deckblatt Nr. 1 Bebauungsplan mit integriertem 
Grünordnungsplan  
 

13,69 ha Geltungsbereich (ca. 243 EW) 

-.- 

12.09.2022 * Hackerskofen – Mitte Gemeinde 
Gottfrieding Bebauungs- und Grünordnungsplan  
 

0,55 ha Geltungsbereich (ca. 12 EW) 

-.- 

in Aufstellung befindlich Am Rosengraben Bebau-
ungsplan mit integrierter Grünordnung  
 

2,02 ha Geltungsbereich (ca. 96 EW) 

-.- 

in Aufstellung befindlich Hackerskofen II Einbezie-
hungssatzung 
 

0,18 ha Geltungsbereich  

-.- 

1,62 ha insgesamt GE 20,17 ha insgesamt neu (ca. 493 EW) -.- 

in Gottfrieding 1,62 ha Gewerbeflächen seit 2015 gegenüber 20,17 ha Wohnbaulandentwicklung 

 

* hier jeweils Angabe des Datums der Rechtskraft 
 
 
 
4. Übergeordnete Planungen 
 

4.1 Vorgaben der Landesplanung 
 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP, Stand 01.06.2023) gibt unter Punkt 3.1.1 Integrierte Sied-
lungsentwicklung und Harmonisierungsgebot folgenden Grundsatz (G) Die Ausweisung von Bau-
flächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Be-
rücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der 
Schonung der natürlichen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume 
ausgerichtet werden. Dem wird in der oben stehenden Tabelle 4 Rechnung getragen. 
 

Der dritte Absatz der Begründung (B) zu Punkt 3.1.1 (B) erläutert folgendes: „Auf eine verstärkte räum-
liche Zusammenführung von Wohnstätten, Arbeitsplätzen, Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen soll 
hingewirkt werden. Insbesondere die Ausweisung neuer gewerblicher Siedlungsflächen in einer Ge-
meinde soll in Abstimmung mit dem Bedarf an Wohnsiedlungsflächen erfolgen. Insbesondere in Ver-
dichtungsräumen ist darüber hinaus eine interkommunale Abstimmung sinnvoll und zweckmäßig. Der 
Ausgleich auf der Grundlage freiwilliger interkommunaler Entwicklungskonzepte erweitert den Hand-
lungsspielraum der Kommunen insbesondere dann, wenn die Verfügbarkeit von Flächen nicht gegeben 
ist und lässt so eine Fokussierung auf gut angebundene und städtebaulich geeignete Standorte zu.“ 
 
 

Punkt 3.3 Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot im LEP gibt den Grundsatz (G) „Eine Zer-
siedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungsstruktur sollen 
vermieden werden“ vor.  
Die Zielformulierung (Z) lässt Ausnahmen zu, wenn  
- auf Grund der Topographie oder schützenswerter Landschaftsteile oder tangierender Hauptver-

kehrstrassen ein angebundener Standort im Gemeindegebiet nicht vorhanden ist, 
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-  ein Logistikunternehmen oder ein Verteilzentrum eines Unternehmens auf einen unmittelbaren An-
schluss an eine Autobahnanschlussstelle oder deren Zubringer oder an eine vierstreifig autobahn-
ähnlich ausgebaute Straße oder auf einen Gleisanschluss angewiesen ist und ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds geplant ist, 

-  ein großflächiger produzierender Betrieb mit einer Mindestgröße von 3 ha aus Gründen der Ortsbild-
gestaltung nicht angebunden werden kann, 

-  von Anlagen, die im Rahmen von produzierenden Gewerbebetrieben errichtet und betrieben werden 
sollen, schädliche Umwelteinwirkungen, insbesondere durch Luftverunreinigungen oder Lärm ein-
schließlich Verkehrslärm, auf dem Wohnen dienende Gebiete ausgehen würden, 

-  militärische Konversionsflächen oder Teilflächen hiervon mit einer Bebauung von einigem Gewicht 
eine den zivilen Nutzungsarten vergleichbare Prägung aufweisen, 

-  in einer Tourismusgemeinde an einem gegenwärtig oder in der jüngeren Vergangenheit durch eine 
Beherbergungsnutzung geprägten Standort ein Beherbergungsbetrieb ohne Beeinträchtigung des 
Orts- und Landschaftsbilds erweitert oder errichtet werden kann oder 

-  eine überörtlich raumbedeutsame Freizeitanlage oder dem Tourismus dienende Einrichtung errichtet 
werden soll, die auf Grund ihrer spezifischen Standortanforderungen oder auf Grund von schädlichen 
Umwelteinwirkungen auf dem Wohnen dienende Gebiete nicht angebunden werden kann. 

 

Die Gemeinde Gottfrieding ist sich der maßgeblichen Ziele des Landesentwicklungsprogramms Bayern 
bewusst, v. a. der Verhinderung einer Landschaftszersiedelung sowie dem sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden. Ziel der vorliegenden Bauleitplanung ist eine möglichst landschaftsschonende Ent-
wicklung.  Die öffentlichen Erschließungsflächen werden unter den Vorgaben der neuen Straßenführung 
nach Möglichkeit auf ein Mindestmaß reduziert. Die hervorragende infrastrukturelle Anbindung des 
Planungsgebietes stellt einen wesentlichen Standortvorteil bezüglich der Ansiedlung eines Industrie-
gebiets bzw. der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Gemeindegebiet und dem Ermögli-
chen wohnortnaher Arbeitsplätze an diesem Standort dar.  
 
 
 
4.2 Vorgaben der Regionalplanung und Waldfunktionsplan 
 

Das Planungsgebiet liegt in der Region 13 Landshut, laut Regionalplan Stand 17.12.2016. Es befindet 
sich komplett im Bereich des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 18 „Isar, Isaraue, Niedermoorgür-
tel, Niederterrassen und Wiesenbrütergebiete im nördlichen Isartal“ (vgl. Karte B1 „Natur und Land-
schaft“, Stand verbindlich erklärt 29.12.2006). Das landschaftliche Vorbehaltsgebiet erstreckt sich weit-
gehend nördlich der Autobahn und endet mit der südlichen Grenze des Planungsgebietes. 
Die Regierung von Niederbayern führt hierzu im Schreiben vom 14.07.2025 Nachstehendes aus: „Da 
das Vorhaben vollständig im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 18 liegt, wird das Ziel B I 2.1.1.1 
des Regionalplans Landshut durch die Planung zwar negativ berührt. Weil sich die Fläche aber süd-
lich der A92 und damit abgetrennt von den nördlich der A92 gelegenen, ökologisch wertvolleren 
Flächen befindet und zudem in einem Randbereich des o.g. Vorbehaltsgebietes liegt, steht die Pla-
nung in Summe dennoch nicht im Widerspruch zu diesem Ziel des Regionalplanes Landshut. Eine 
enge Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzfachbehörde ist allerdings angezeigt.“  
Ergänzend äußerst sich die Regierung von Niederbayern mit Schreiben vom 26.11.2025, wie folgt: 
„Durch die Lage des Vorhabens im Landschaftlichen Vorbehaltsgebiet 18 des Regionalplans Landshut 
wird das Ziel B I 2.1.1.1 nach wie vor negativ berührt, das Vorhaben steht dazu jedoch in der Ge-
samtschau nicht im Widerspruch.“  
 

Der regionale Grünzug Nr. 8 „Nördliches Isartal zwischen Essenbach und Pilsting (S) (K)“ beginnt direkt 
nördlich der Autobahn A 92 München-Deggendorf und erstreckt sich entsprechend der Bezeichnung 
zwischen Essenbach und Pilsting.  
Rund 700 m südöstlich außerhalb des Planungsgebietes bestehen nebeneinander zum einen das „KS 
144 Vorbehaltsgebiet für Bodenschatzabbau – Kies“ sowie westlich davon das „KS 75 Vorrangge-
biet für Bodenschätze – Kies – Gottfriedingerschwaige“ (Karte B4 „Rohstoffsicherung“, Stand: 
17.12.2016).  
Nördlich der Autobahn A 92, in etwa 860 m Entfernung nördlich des Geltungsbereichs beginnt das FFH-
Gebiet „Mettenbacher, Grießenbacher und Königsauer Moos (Unteres Isartal)“.  
 
 
 

■ Waldfunktionsplan 

Im Geltungsbereich Teil A und dessen näheren Umfeld bestehen keine Waldflächen. Die nächstge-
legenen in der Waldfunktionskartierung dargestellten Waldflächen befinden sich nördlich der Autobahn 
sowie südlich von Gottfrieding. Ein biotopkartierter Gehölzbestand besteht etwa 75 m südwestlich.  
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Allerdings stellt Teil B mit 2,83 ha eine Waldfläche dar. Der Waldfunktionsplan weist diesen als Schutz-
wald für Emissionen, Lärm und lokales Klima aus. 
 
 
 
4.3  Begründung der Umwandlung landwirtschaftlich genutzter Flächen 
 

Die Größe des Geltungsbereichs beträgt 14,7 ha. Hierbei werden 14,3 ha bisherige „Fläche für die 
Landwirtschaft“ überplant. Die Ackerböden weisen Ackerzahlen zwischen 47 – 59, von Osten nach 
Westen zunehmend, auf. Bei einem Durchschnitt im Landkreis Dingolfing-Landau mit einer Ackerzahl 
von 58 sind die Flächen des Geltungsbereichs großteils unter dem Durchschnitt einzuordnen. Die Acker-
zahl 59 findet sich auf den westlichen beiden Fl.Nrn. 1175 und 1176, und umfasst hiermit rund 26,6 % 
Flächenanteil. 
 

Nach § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB ist hierbei die Notwendigkeit der Umwandlung landwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen zu begründen. Dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung 
zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und an-
dere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können. Seitens der Gemeinde Gottfrieding können hierzu 
folgende Aussagen getroffen werden: 
 

▪ eine weitere Innenverdichtung in den Siedlungsschwerpunkten ist für die geplante großflächige, in-
dustrielle Nutzung nicht möglich. Unbebaute Flächen im Innenbereich oder Konversionsflächen sind 
nur sehr untergeordnet vorhanden und der Gemeinde derzeit nicht zugänglich,  

 

▪ auch sind keine leerstehenden Industrieflächen zur Deckung des örtlichen Bedarfs vorhanden, 
 

▪ große Bereiche des Gemeindegebiets sind für die Ausweisung eines Industriegebietes ungeeignet 
(Vorgaben der Regionalplanung, Konflikte mit Wohnnutzung, Wiesenbrütergebiete, SPA-und FFH-
gebiete, vgl. auch Umweltbericht, Kapitel 7.1), 

 

▪ Die Ackerzahl im Geltungsbereich liegt bei 47-59 und somit auf knapp drei Viertel der Fläche deutlich 
unterhalb des Landkreisdurchschnittes von 58.  

 

▪ aus Sicht der Gemeinde ist die vorliegende Planung entsprechend den Darstellungen des Gesamt-
konzeptes die städtebaulich verträglichste Art der Ausweisung von industriellem Bauland im Ge-
meindegebiet Gottfrieding, die derzeit umsetzbar ist (siehe auch Kapitel 3, Seiten 3-7). 

 
 
 
5.  Ausgangssituation 
 

Der seit dem 07.05.2009 wirksamen Flächennut-
zungs- und Landschaftsplan der Gemeinde 
Gottfrieding zeigt das Planungsgebiet größtenteils 
als landwirtschaftliche Nutzfläche (14,33 ha). Am 
Südrand des Planungsgebiets verläuft ein örtli-
cher Weg (0,29 ha).  
 

Das Änderungsgebiet für das Deckblatt Nr. 14 ist 
wie folgt, umgrenzt: 
- im Norden von der Autobahn A 92, 
- im Osten von der Kreisstraße DGF 15,  
- im Süden von Flächen für die Landwirtschaft,  
- im Westen von Flächen für die Landwirtschaft.  
 

Abb. 1: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungs- und   
 Landschaftsplan vom 07.05.2009 
 
 
 

Im Bereich des geplanten Industriegebietes befinden sich derzeit nahezu ebene landwirtschaftliche 
Nutzflächen, weitgehend werden diese als Acker genutzt, ausschließlich im Osten besteht auf drei Flur-
nummern Extensiv-Grünland. An der südlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft eine untergeordnete 
Erschließungsstraße. Eine detaillierte Bestandsaufnahme für das Planungsgebiet Teil A und B und 
seine nähere Umgebung einschließlich der Nutzungen ist dem Umweltbericht samt Anlagen zu entneh-
men (vgl. Skizze Bestandssituationen M 1 : 2.000). Auf die Vegetationsstrukturen wird im Kapitel 3.1 
des Umweltberichtes näher eingegangen. 
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6. Planungsinhalte – Deckblatt Nr. 14 
 

6.1 Grundzüge der städtebaulichen Konzeption 
 

Die Industrie- und Gewerbeflächen im Gemeindegebiet Gottfrieding umfassen gesamt 27 ha. Dies ent-
spricht rund 1 % der Gemeindefläche (Quelle: Statistik kommunal 2024, Mai 2025, Bayerisches Lan-
desamt für Statistik). Das Deckblatt Nr. 14 Teil A überplant 14,33 ha „Flächen für die Landwirtschaft“ 
und kleinflächig 0,029 ha öffentliche Wege. Die Planung im Deckblatt Nr. 14 Teil A beinhaltet 12,0 ha 
Industriegebiet (GI) zuzüglich1,8 ha abschirmende und gliedernde Grünflächen als Ortsrandeingrünung 
v. a. am Nord- und Westrand. Zudem werden weitere 0,3 ha straßenbegleitende Grünflächen am Süd-
rand vorgesehen, ergänzt mit einer geplanten Baumreihe. Die Erschließung ist durch die geplante örtli-
che Hauptverkehrsstraße mit 0,5 ha gegeben, ergänzt von den bestehenden örtlichen Wegen am Ost-
rand mit 0,1 ha, die im Deckblatt Nr. 14 weiß dargestellt sind.  
 

Weiterhin werden in Teil B 2,83 ha der Maßnahmen für den Artenschutz mit der „Umgrenzung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ 
dargestellt. Hier wird die Entwicklung von Feuchtwiesen auf den bisherigen Waldflächen vorgesehen. 
Die Rodung der Waldflächen im Königsauer Moos dient hier der Umsetzung der Ziele des FFH-Ma-
nagementplans, siehe auch Kapitel 5 im Umweltbericht. Hier besteht nach § 34 BNatSchG Abs. 1 S. 1 
das so genannte Verwaltungsprivileg. Das heißt, wenn die Maßnahme der Verwaltung des Gebiets 
dient, dann ist das nicht unverträglich.  
 

Tabelle 5 : Flächenbilanz – Darstellungen im Deckblatt Nr. 14   

 

Darstellungen im Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Geltungsbereich  
            in ha         in %           

Industriegebiet (GI) 12,0 81,7 

öffentliche Hauptverkehrsstraße 0,5 3,4 

örtliche Wege 0,1 0,7 

öffentliche Grünfläche am Südrand mit Baumreihe 0,3 2,0 

abschirmende und gliedernde Grünflächen 1,8 12,2 
 

Geltungsbereich 
 

 

14,7 
 

 

100 

 
 
 
6.2 Erschließung 
 

Die Erschließung des geplanten Industriegebietes ist über einen Kreisverkehr an der Kreisstraße 
DGF 15 und von dort nach Westen auf einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage vorgesehen. Süd-
lich verläuft ein bestehender Entwässerungsgraben.  
 

Der in der Verkehrsuntersuchung, Kurzak, vom 03.12.2015 auf Seite 3 (siehe oben) angesprochene 
Bypass am Kreisverkehr der DGF 15 wird zum Planstand Entwurf in die Planzeichnung des Deckblatts 
Nr. 14 und in den Bebauungs- und Grünordnungsplan aufgenommen und somit die Chance für einen 
späteren Ausbau vorgehalten. Somit vergrößert sich der Geltungsbereich gegenüber dem Vorentwurf 
geringfügig von 14,6 ha auf 14,7 ha.  

 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung wurde eine Verkehrsuntersuchung Bebauungsplan „Gott-
frieding-Nord“, Prof. Dr. – Ing. Harald Kurzak, apl. Professor an der Technischen Universität München, 
Beratender Ingenieur für Verkehrsplanung, Gabelsbergerstr. 53, 80333 München, vom 18.08. durchge-
führt. Im Folgenden werden die für die gegenwärtige Planung wesentlichen Untersuchungsergebnisse 
auszugsweise wiedergegeben. „Auf Grund der Anbindung an die Autobahn A 92 werden 80 % des 
Verkehrs über die Anschlussstelle Dingolfing-Ost laufen und 20 % über die Kreisstraße DGF 15.“  
 

Damit wird die Leistungsfähigkeit der Anschlussstelle Dingolfing-Ost durch das geplante Industrie-
gebiet nicht beeinträchtigt. Auch „die Qualitätsstufen an den Einmündungsbereichen der Rampen-
fahrbahn der Anschlussstelle Dingolfing-Ost in die Kreisstraße DGF 15 bleiben unverändert im guten 
bzw. sehr guten Bereich. Die Anbindung des Industriegebiets an die DGF 15 ist als Einmündung mit 
Linksabbiegespur auf der DGF 15 von Norden kommend leistungsfähig und verkehrssicher möglich. 
Die alternativ angedachte 3-armige Kreisverkehrslösung wäre ebenfalls leistungsfähig.“ (Verkehrsun-
tersuchung Kurzak vom 18.08.2015, Seite 8)  
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Zusätzlich zu der o.g. Verkehrsuntersuchung wurde eine Verkehrsuntersuchung auf Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung für den Bebauungsplan „Gottfrieding-Nord ergänzender Planfall: mit zusätz-
lichem Industriegebiet westlich DGF 15“ durchgeführt, von Prof. Dr. – Ing. Harald Kurzak, apl. Professor 
an der Technischen Universität München, Beratender Ingenieur für Verkehrsplanung, Gabelsbergerstr. 
53, 80333 München, vom 03.12.2015 (als Anlage der Begründung angefügt). Im Folgenden werden die 
Untersuchungsergebnisse kurz zusammengefasst: 
„Auch mit Berücksichtigung eines zusätzlichen Industriegebietes westlich der DGF 15 ist an der An-
schlussstelle Dingolfing-Ost ein leistungsfähiger Verkehrsablauf mit guter Verkehrsqualität möglich. Die 
verkehrliche Erschließung der Industriegebiete über einen 4-armigen Kreisverkehrsplatz ist sinnvoll und 
mit der besten Verkehrsqualität leistungsfähig. Bypässe sind nicht erforderlich, jedoch kann ein Bypass 
von der DGF 15 Nord in das Industriegebiet West planerisch vorgesehen und die erforderlichen Flächen 
freigehalten werden.“ (aus Verkehrsuntersuchung, Kurzak, vom 03.12.2015, Seite 3) 
 

Der Umgriff der gegenständlichen Bauleitplanung hat einen Abstand von ca. 40 m zum äußeren befes-
tigten Fahrbandrand der A 92 und befindet sich somit innerhalb des Geltungsbereiches (100 m – Bau-
beschränkungszone) nach § 9 Abs. 2 FStrG. Betroffen ist der Streckenabschnitt der A92 im Bereich 
westlich der Anschlussstelle Dingolfing-Ost (ca. Betr.-km 95).  
Für die grundhafte Erneuerung der A 92 zwischen dem Autobahnkreuz Landshut-Essenbach und der 
Anschlussstelle Dingolfing-Ost liegt der Planfeststellungsbeschluss vom 30.04.2024 vor. 
 

Die Anwandwege entlang der Kreisstraße DGF 15 wurden im Rahmen der Erschließungsplanung bei 
der Konzeption des Kreisverkehrs berücksichtigt und entsprechend angebunden. Somit können die An-
wandwege mit einer Breite von 5,0 m innerhalb des Geltungsbereiches weiterhin uneingeschränkt von 
landwirtschaftlichen Maschinen genutzt werden. 
 
 
 
6.3 Gliedernde Grünflächen 
 

Im Westen, Norden und Osten werden breit dimensionierte und leistungsfähige Eingrünungen darge-
stellt. Im Süden wird eine Baumreihe entlang der Straße vorgesehen.  
 

Vor allem Richtung Süden sind die landwirtschaftlichen Nutzflächen als unbebaute Zäsuren zum Orts-
rand der Gottfriedingerschwaige und Höll (Stadtgebiet Dingolfing) zu erhalten.  
 

Die gliedernden Grünflächen können langfristig eine hohe Qualität aufweisen. Hier ist in den Folgepla-
nungen auf eine Durchlässigkeit und Vernetzung der einzelnen Grünstrukturen zu achten. Auch ist die 
freie Zugänglichkeit zur Feldflur vor allem nach Westen und Süden sicherzustellen. 
 

Weiterhin sind die Gesichtspunkte des Orts- und Landschaftsbildes v. a. an der dem Siedlungsbereich 
zugewandten Süd- und Westseite zu berücksichtigen. Hier sollten v. a. im Umfeld des geplanten hohen 
Gebäudes leistungsfähige raumwirksame Gehölzstrukturen aufgebaut werden. Gleichzeitig sollte aber 
durch eine lückige Anordnung der Gehölzpflanzungen und dazwischen liegende offene Bereiche das 
Entstehen durchgehender, abschirmender Gehölzriegel (Außenwirkung) vermieden werden. 
 

Die am Westrand 10 m breiten und im Norden 23-26 m breiten gliedernden Grünflächen bieten sich 
darüber hinaus als Vernetzungsband und Trittsteinbiotop an. Hier könnten zudem bei Bedarf auch Ver-
sickerungsflächen vorgesehen werden. 
 
 
 
7.  Umweltbericht nach § 2a 
 und ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz nach § 1a BauGB 
 

Der als Anlage beigefügte Umweltbericht nach § 2a BauGB ist Bestandteil dieser Begründung. Er ent-
hält in den Kapiteln detaillierte Aussagen zu den übergeordneten Planungsvorgaben, der Bestandssi-
tuation und deren Bewertung sowie Standortalternativen im Gemeindegebiet Gottfrieding. Für den 
Flächennutzungsplan maßgeblich sind hierbei v. a. die Kapitel 2, 3, 4, 5, 7.1 und 10.  
 

Eine detaillierte Bestandsaufnahme für das Planungsgebiet und seine nähere Umgebung, einschließlich 
der Nutzungen und dem Gehölzbestand am Westrand und im Südwesteck, ist dem Umweltbericht in 
Kapitel 3.1 zu entnehmen sowie den Skizzen Bestandssituation M 1 : 2.000, die als Anlage dem 
Umweltbericht beigefügt ist.  
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■ Auswirkungen auf europarechtlich geschützte Gebiete 
 

Nahe dem Planungsgebiet sind zwei Natura 2000-Gebiete vorhanden. Das SPA-Gebiet „Wiesenbrü-
tergebiete im Unteren Isartal“ liegt gänzlich außerhalb des Geltungsbereichs Teil A in ca. 260 m (ab 
Grenze des Geltungsbereichs) in nördlicher Richtung. Auch das FFH-Gebiet „Mettenbacher, Grießen-
bacher und Königsauer Moos (Unteres Isartal)“ befindet sich gänzlich außerhalb des Geltungsbereichs 
Teil A in ca. 860 m (ab Grenze des Geltungsbereichs) in nördlicher Richtung.  
Der Geltungsbereich Teil B stellt eine Maßnahme zum Artenschutz dar und setzt die Zielsetzungen 
des Managementplans (2024) um, hier mit dem besonderen Fokus auf der Optimierung der Wiesen-
brüterlebensräume und Verminderung des Prädatorendrucks, siehe Kapitel 3.4 in der Begründung zum 
Bebauungs- und Grünordnungsplan. Er dient der Erreichung der Erhaltungsziele bzw. zur Entwicklung 
der im Managementplan aufgeführten Lebensraumtypen.  
Daher wird im Umweltbericht in Kapitel 5 in den Tabellen 7 bis 11 die Betroffenheit ausschließlich in 
Bezug auf den Teil A bewertet.  
 

Die im untersuchten Bereich zutreffenden gebietsbezogenen Erhaltungsziele (v. a. Erhaltung des Met-
tenbacher, Grießenbacher und des Königsauer Mooses und der Bärenschädelwiese als Brut-, Rast- 
und Durchzugsgebiet) werden durch das Vorhaben nicht berührt. Lebensraumtypen oder Habitate von 
Arten werden aufgrund der bestehenden Vorbelastungen nicht erheblich beeinträchtigt. 
Die im untersuchten Bereich zutreffenden gebietsbezogenen Erhaltungsziele (v. a. Erhalt der artenrei-
chen Niedermoor- und Streuwiesenreste mit repräsentativen Habitaten unter anderem der Schmalen 
Wendelschnecke und des Hellen Wiesenknopf-Ameisenbläulings) werden durch das Vorhaben nicht 
berührt. Lebensraumtypen oder Habitate von Arten werden aufgrund der bestehenden Vorbelastungen 
nicht erheblich beeinträchtigt. 
Nur 860 m nördlich des geplanten Industriegebiets beginnend, erstreckt sich mosaikartig zwischen der 
Bundesautobahn A 92 im Süden und der Isarhangleite im Norden von Essenbach im Westen bis nach 
Großköllnbach im Osten das FFH-Gebiet „Mettenbacher, Grießenbacher und Königsauer Moos (Unte-
res Isartal)“ Nr. 7341-371. Auf Grund der Entfernung von 860 m sind keine Auswirkungen auf das FFH-
Gebiet „Mettenbacher, Grießenbacher und Königsauer Moos (Unteres Isartal)“ zu erwarten.  
 

Fazit: 
Die zutreffenden gebietsbezogenen Erhaltungsziele sowie die Arten nach Anhang II der FFH-RL und 
SPA werden durch das geplante Industriegebiet „Gottfrieding West“ nicht berührt. Durch das Bau-
leitplanverfahren sind erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele auszuschließen. 
 
 

■ Artenschutz und spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
 

Auf vielfältigen Grundlagen und Kartierungen in den letzten 10 Jahren, u. a. internen Erhebungen vom 
Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau, erfolgte die Erarbeitung einer speziellen artenschutz-
rechtliche Prüfung GI Gottfrieding West Landkreis Dingolfing-Landau durch das Büro Flora + Fauna 
Partnerschaft, Bodenwöhrstr. 18a, 93055 Regensburg, Dipl.-Biol. Robert Mayer, (15 Seiten), Mai 2025. 
Die Ergebnisse werden dem vorliegenden Umweltbericht als Anlage beigefügt. Nachstehend werden 
die wesentlichen Textauszüge wiedergegeben. 
 

„Folgende artspezifischen Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden durchgeführt 
▪ Brachvogel: als Ausgleich für den Verlust eine Brutreviers werden 10 ha Flächen optimiert, bzw. 

neu hergestellt (im Wesentlichen durch die Entfernung von Gehölzen) 
▪ Kiebitz: als Ausgleich für den Verlust von 2 Brutrevieren werden 2 ha Flächen optimiert, bzw. neu 

hergestellt (im Wesentlichen durch die Entfernung von Gehölzen) 
▪ Feldlerche: als Ausgleich für den Verlust von 2 Brutrevieren werden 2 ha Flächen optimiert, bzw. 

neu hergestellt (im Wesentlichen durch die Entfernung von Gehölzen) 
▪ Sollten bei den Gehölzrodungen im Rahmen der CEF-Maßnahmen festgestellt werden, dass poten-

zielle  Fledermausquartiere  betroffen werden, so sind pro gefälltem  Quartierbaum 3 künstliche Fle-
dermausquartiere (Spalten- Höhlenkästen) im näheren Umfeld anzubringen 

Insgesamt besteht ein artenschutzrechtlicher Ausgleich von 17,5 ha. Dieser Ausgleich wird  
durch die Optimierung von 4,1186 ha Grünland und Rodung von 4,7402 ha Gehölzen und Entwick-
lung zu Feuchtgrünland erreicht. Durch die Rodung entfällt  zudem die Scheuchwirkung durch Ge-
hölze im Umfang von 8,6511 ha. Damit wird ein Ausgleich von 17,5099 ha erreicht. Die Berechnung 
des Ausgleichsbedarf erfolgte in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde […].“  
 

Die Rodung der Waldflächen im Königsauer Moos dient hier der Umsetzung der Ziele des FFH-Ma-
nagementplans, siehe auch Kapitel 5 im Umweltbericht. Hier gibt es nach § 34 BNatSchG Abs. 1 S. 1 



Flächennutzungs- und Landschaftsplan Deckblatt Nr. 14   Teil A und Teil B Industriegebiet Gottfrieding West 

Begründung zum Entwurf in der Fassung vom 22.12.2025     Gemeinde Gottfrieding Seite 13 von 19 

 
 

das so genannte Verwaltungsprivileg. Das heißt wenn die Maßnahme der Verwaltung des Gebiets 
dient (= hier die vorrangige Umsetzung der Ziele zum Wiesenbrüterschutz), dann ist das nicht unver-
träglich.  
 

Gutachterliches Fazit 
„Bei den als prüfungsrelevant im Planungsgebiet eingestuften Arten werden, unter Beachtung der Ver-
meidungs- FCS- und CEF-Maßnahmen, Verbotstatbestände nach § 44 Abs.1 Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 
BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschütz-
ten Arten (alle europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie bzw. Arten des Anhangs 
IV FFH-Richtlinie) nicht berührt.“ 
Es erfolgte eine Erarbeitung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung GI Gottfrieding West 
Landkreis Dingolfing-Landau durch das Büro Flora + Fauna Partnerschaft, Bodenwöhrstr. 18a,  93055 
Regensburg, Dipl.-Biol. Robert Mayer, (15 Seiten), Mai 2025. Die Ergebnisse werden dem vorliegenden 
Umweltbericht als Anlage beigefügt.  
Insgesamt besteht ein artenschutzrechtlicher Ausgleich von 17,6 ha. Dieser Ausgleich wird 
durch die Optimierung von 4,13 ha Grünland und Rodung von 5,05 ha Gehölzen und Entwicklung 
zu Feuchtgrünland erreicht. Durch die Rodung entfällt zudem die Scheuchwirkung durch Gehölze 
im Umfang von 8,65 ha. Damit wird ein Ausgleich von 17,61 ha erreicht. Die Berechnung des 
Ausgleichsbedarf erfolgte in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde.“ 
Die Rodung der Waldflächen im Königsauer Moos dient hier der Umsetzung der Ziele des FFH-Ma-
nagementplans, siehe auch Kapitel 5. Hier gibt es nach § 34 BNatSchG Abs. 1 S. 1 das so genannte 
Verwaltungsprivileg. Das heißt wenn die Maßnahme der Verwaltung des Gebiets dient, dann ist das 
nicht unverträglich.  
 
 

■ Ausgleichsbedarf  
 

Laut „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (BayStmLU München, Ergänzte Fassung, Januar 2003), 
Seite 10, ist bei unterschiedlichen Ergebnissen für die einzelnen Schutzgüter der Schwerpunkt der 
Schutzgüter für die Einstufung in die Bestandskategorie maßgeblich.  
 

Durch den zu erwartenden hohen Versiegelungs- und Nutzungsgrad ist für den gesamten Geltungsbe-
reich die Eingriffsfläche Typ A zuzuordnen. Laut „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (BayStmLU 
München, ergänzte Fassung, Januar 2003), Seite 10, ist bei unterschiedlichen Ergebnissen für die ein-
zelnen Schutzgüter der Schwerpunkt der Schutzgüter für die Einstufung in die Bestandskategorie maß-
geblich. Für das Planungsgebiet ergibt bei der differenzierten Betrachtung im Ergebnis für die Acker-
flächen und Wege bzw. straßennahen Grasfluren eine Einstufung in Kategorie I. Die Grünlandbe-
reiche zählen hingegen zu Kategorie II.  
 

Durch die Überlagerung von ́ Bestandskategorien´ und ́ Eingriffsschwere´ ergibt sich entsprechend 
der Matrix auf Seite 13 des Leitfadens 2003/01 die Kombinationen A I, A II und A III. Hierfür sind folgende 
Faktor-Spannen angegeben: A I    0,3 – 0,6   A II    0,8 – 1,0  A III    1,0 – 3,0 
 

Die Eingriffsfläche errechnet sich ausgehend vom Geltungsbereich mit 14,7 ha abzüglich der versie-
gelten zu erhaltenden Straßenfläche am Kreisverkehr (119 m², gelb), dem vorhandenen öffentlichen 
Feldweg (277 m², hellbraun) und der öffentlichen Grünflächen am Südrand (1.340 m², hellgrün).  
 

Dementsprechend beläuft sich die Eingriffsfläche auf gesamt 14,53 ha, wovon ca. 12,80 ha auf die 
Bestandskategorie I und ein geringfügiger Anteil von rund 1,73 ha auf die Bestandskategorie II entfallen. 
 

Typ A Kategorie I 12,80 ha   x Faktor 0,3 – 0,6   =  3,840 – 7,680 ha 
 

Typ A Kategorie II 1,73 ha   x Faktor 0,8 – 1,0   =  1,384 – 1,730 ha 
 

 

 14,45 ha Ausgleichsbedarf  5,22 – 9,41 ha 
 

Hieraus ergibt sich in der Faktorspanne ein Ausgleichsbedarf von 5,22 ha bis 9,41 ha. Die exakte Er-
mittlung und Zuordnung der Ausgleichsflächen erfolgt hierbei auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung (näheres siehe Umweltbericht Kapitel 6.1 bis 6.5, Seiten 28-34).  
 
 

■ Umweltauswirkungen  
 

Im Umweltbericht wird in Kapitel 10 „Allgemeinverständliche Zusammenfassung“ nachstehende ab-
schließende Gesamtwirkungsbeurteilung formuliert: 
Unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf alle Schutzgüter und der gegebenen Ausgleichsmög-
lichkeiten sind die Auswirkungen der Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplans durch das 
Deckblatt Nr. 14 Industriegebiet „Gottfrieding West“ insgesamt als mäßig – hoch und die geplanten 
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Maßnahmen als umweltverträglich einzustufen. Allerdings ist beim Schutzgut Arten und Lebens-
räume eine Betroffenheit der wiesenbrütenden Vogelarten (Brachvogel, Kiebitz, Feldlerche) und das 
Erfordernis von FCS- und CEF-Maßnahmen gegeben. Hier sind Maßnahmen als Ausgleich für den 
Verlust von Brutrevieren (Flächenoptimierung, Herstellung neuer Brutreviere) erforderlich. Diese sind in 
der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung GI Gottfrieding West Landkreis Dingolfing-Landau, Mai 
2025 (15 Seiten), Verfasser: Büro Flora + Fauna Partnerschaft, Bodenwöhrstr. 18a, 93055 Regensburg, 
Dipl.-Biol. Robert Mayer, vom 26.05.2025 aufgeführt und liegt dem Umweltbericht als Anlage bei.  
 

Besondere kumulative negative Wirkungen des Standortes in Bezug auf die im Raum gegebenen 
Vorbelastungen durch die vorhandenen Verkehrstrassen (DGF 15 und Autobahn A 92), Industrie-/Ge-
werbe-, Sonder- und Mischgebiete mit Wohnbebauung, v. a. durch Lärm, und die gewerbliche Entwick-
lung im unmittelbaren Umfeld sowie besondere Wechselwirkungen, die nicht bereits mit der Untersu-
chung der einzelnen Schutzgüter erfasst wurden, haben sich nicht ergeben. Auswirkungen auf die die 
FFH-Gebiete im weiteren Umfeld sind nicht zu erwarten. Ausreichend geeignete Kompensationsflä-
chen für die Beeinträchtigung des Großen Brachvogel werden zum einen in Teil B auf Fl. Nr. 1210 
sowie extern auf Fl.Nr. 1209, beide Gemarkuung Gottfrieding, und auf den Fl.Nrn. 357, 421, 422 Tfl., 
432 Tfl., 433, 437 Tfl., und 438 Tfl., Gemarkung Thürnthenning, und Fl.Nr. 1467, Gemarkung Ottering, 
unmittelbar nördlich angrenzend im Königsauer Moos erbracht.  
Auswirkungen auf die Biodiversität sind zum derzeitigen Kenntnisstand nicht zu erwarten. 

 

Das Deckblatt Nr. 14 – Teil A und B – zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan Industriegebiet 
„Gottfrieding West“ der Gemeinde Gottfrieding wurde einer Umweltprüfung nach § 2a BauGB gemäß 
der in § 1 Abs. 6 Satz 7 BauGB aufgeführten Schutzgüter und Kriterien unterzogen. Die Darstellungen 
des Deckblatt Nr. 14 zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan wurden im Einzelnen bezüglich ihrer 
Auswirkungen auf die Umwelt beurteilt. Die Ergebnisse sind im vorliegenden Umweltbericht enthalten. 
Es wurden, insgesamt betrachtet, keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen festgestellt. 
 

Insgesamt ist das geplante Vorhaben am vorgesehenen Standort aufgrund des Untersuchungsrah-
mens des Umweltberichts als umweltverträglich zu beurteilen. 
●  Die entstehenden Eingriffe in Natur und Landschaft sind auszugleichen. 
●  Die Gestaltung der baulichen Anlagen ist möglichst landschaftsverträglich auszuführen. 
●  Die Gebäude, Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen und stra-

ßenseitige Erschließungen sind so zu bauen und zu betreiben, dass vermeidbare Belastungen des 
Wohnumfeldes und der Umwelt unterbleiben. 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen der Darstellungen im Deckblatt Nr. 14 – Teil A und B – 
zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan Industriegebiet „Gottfrieding West“ sind unter diesen Be-
dingungen nicht gegeben. 
 
 
 
8. Hydrogeologie und Wasserwirtschaft 
 

Das gesamte Planungsgebiet befindet sich im wassersensiblen Bereich. Dieser erstreckt sich über das 
gesamte breite Isartal und somit auch über das gesamte Planungsgebiet. Das Planungsgebiet ist weit-
gehend eben. Im Norden und im Westen befindet es sich auf 352 müNN. Im Südosten liegt es bei etwa 
351 müNN im Bereich des Grabenlaufs an der Kreisstraße DGF 15. 
 

Trinkwasserschutzgebiete werden von der Planung nicht berührt. Die nächstgelegenen Trinkwasser-
schutzgebiete befinden sich in einer Entfernung von ca. 4,5 km südlich von Gottfrieding und nördlich in 
gut 5,5 km. 
 

Gemäß Grundwasserhöhengleichenplan M 1 : 500.000 (Quelle: https://geoportal.bayern.de/bayernat-
las/) befindet sich das Grundwasser auf einer Höhe von zwischen 350 und 360 müNN. Der Abstand 
zwischen Grundwasser und Geländeoberfläche kann daher nur bis zu 1 m betragen. 
 

Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind im näheren Umfeld nicht vorhanden. Das 
nächstgelegene Überschwemmungsgebiet befindet sich im Süden entlang der Isar. 
Die Versickerung des von befestigten Flächen anfallenden Niederschlagswassers ist nach den Techni-
schen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 
(TRENGW) auszuführen. Untergeordnete Verkehrsflächen und Parkplätze sind mit wasserdurchlässi-
gen Belägen anzulegen. Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist umfassend in den einschlä-
gigen Vorschriften und technischen Regelwerken geregelt.  
 

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/
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Weiterhin wird auf das Thema wassersensible Siedlungsentwicklung hingewiesen, hier auf die Bro-
schüre des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz https://www.stmuv.bayern.de/the-
men/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsentwicklung/index.htm. Möglichkeiten hier-
zu sind ein ausreichend hoher Anteil an Grünflächen, ggf. die Planung von Wasserflächen und die Be-
rücksichtigung von Auswirkungen möglicher Starkregenereignisse (Überflutungsnachweis). Zum 
Thema Starkregenvorsorge sind die Regelungen der DIN 1986-100 einschlägig. Entsprechende Nach-
weise sind im Umfang der Genehmigungsplanung und der Freiflächenplanung zu leisten. Aufgrund des 
ebenen Geländes in Verbindung mit dem sickerfähigen Untergrund und der durchdachten Regenwas-
serkonzeption besteht hier kein erhöhtes Gefährdungspotential in Bezug auf Starkregenereignisse. 
 
 
 
9. Ver- und Entsorgung 
 

■ Wasserversorgung 
 

Die Wasserversorgung wird durch den Wasserzweckverband Mittlere Vils gewährleistet.  
 
 

■ Löschwasserbereitstellung  
 

Um den Bedarf an Löschwasser sicherzustellen, erfolgt im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine Ab-
stimmung mit dem Kreisbrandrat, Landratsamt Dingolfing-Landau, und der zuständigen Feuerwehr.  
 

Sofern eine Löschwasserversorgung nicht geleistet werden kann, ist eine Löschwasserversorgung auf 
dem Privatgrundstück über entsprechende Löschwassertanks im Rahmen des Einzelgenehmigungs-
verfahren sicherzustellen.  
Für das Plangebiet ist die Grundversorgung an Löschwasser sicherzustellen. Die notwendige Lösch-

wassermenge ergibt sich aus der Technischen Regel des DVGW (Arbeitsblatt W 405). Bei Entnahme 
dieser Löschwassermenge darf der Mindestdruck im Leitungsnetz nicht unter 1,5 bar abfallen. Die erste 

Löschwasserentnahmestelle (Hydrant) soll nicht weiter als 75 m von den geplanten Objekten entfernt 

sein. 

Es muss eine Zufahrtsmöglichkeit zu den geplanten Objekten für Feuerwehrfahrzeuge und den Ret-

tungsdienst gesichert sein. Bei der Ausführung sind die Vorgaben der „Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr" zu beachten und einzuhalten. 
 
 

■ Abwasserbeseitigung 
 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt über die Kläranlage der Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrie-
ding. Träger ist die Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding.  

Das Entwässerungsverfahren beruht auf einem Mischsystem mit der Folge, dass alle Abwässer 
(Schmutz-, Fremd- und Regenwasser) in einer gemeinsamen Leitung gemischt abgeführt werden. Für 
das Plangebiet ist jedoch das Regenwasser im Plangebiet zu versickern (Trennsystem). 
Der Anschluss des Kanalsystems ist im Rahmen eines städtebaulichen Erschließungsvertrages zwi-
schen der Verwaltungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding und dem Projektentwickler des Industrie-
gebietes zu regeln. Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren ist die Notwendigkeit der Vorreinigung 
der Abwässer jeweils mit der Verwaltungsgemeinschaft zu klären.  
Ansiedlungswillige Betriebe müssen ihr Abwasseraufkommen in Form und Bestand mit der Verwal-
tungsgemeinschaft Mamming-Gottfrieding – zuständig für Abwasserentsorgung – abstimmen.  
 

Die bestehende Kläranlage der Verwaltungsgemeinschaft Mamming muss für die Aufnahme der zu-
künftigen Abwässer aus dem Plangebiet ausgebaut werden. Nach der Rechtsprechung ist es grund-
sätzlich nicht ausgeschlossen, das Entwässerungssystem erst nach Satzungsbeschluss fertigzustellen. 
Die Gemeinde muss beim Satzungsbeschluss aber davon ausgehen können, dass das notwendige 
Entwässerungssystem in dem Zeitpunkt tatsächlich vorhanden und funktionstüchtig sein wird, in dem 
die nach dem Plan zulässigen baulichen Anlagen fertiggestellt und nutzungsreif sein werden. Sofern 
die Kapazität des bestehenden Systems – wie hier – zunächst nicht ausreicht, kann vor diesem Hinter-
grund eine ausreichende Erschließung auch dann zukünftig gesichert sein, wenn die Erschließungsträ-
gerin (hier die Verwaltungsgemeinschaft Mamming) vor Erlass der Satzung den Beschluss fasst, das 
System in dem erforderlichen Umfang auszubauen (BVerwG, Urt. v. 21.03.2002 – 4 CN 14/00, Rn. 16). 
Diese Anforderungen sind der Gemeinde bewusst und das Vorgehen der Gemeinde wird diesen Anfor-
derungen gerecht. Im Einzelnen: 
 

Die Abwasserbeseitigung für die Planfläche erfolgt durch die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mamming 
nach den durch Satzung festgelegten Entsorgungsbedingungen.  

http://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsent
http://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungsent
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Für die vorgesehenen Planflächen ist dabei hier die Niederschlags- und Regenwasserbeseitigung auf 
den Planflächen durch Versickerung in der Verantwortung des Grundstücksberechtigten sicherzustel-
len.  
 

Die auf den Planflächen anfallenden Abwässer – Schmutzwasser – werden zum in der südlich der Plan-
flächen verlaufenden, öffentlichen Straße öffentlichen Schmutzwasserkanal aufgeschlossen. Das be-
stehende – und auch künftig taugliche – Abwasserleitungsnetz (Kanalnetz) schließt an das Plangebiet 
unmittelbar an. 
 

Bauwerber müssen für einen Anschluss zur Abwasserentsorgung ihr Schutzwasseraufkommen nach 
Art und Umfang für die Gestattung der Anschlussnahme darlegen. Im Übrigen gelten die einschlägige 
Entwässerungssatzung sowie die Beitrags- und Gebührensatzung. 
 

Gegenwärtig ist die Kläranlage der VG Mamming an der Grenze der Leistungsmöglichkeit zu genügen-
der Abwasserreinigung.  
 

Die Verwaltungsgemeinschaft Mamming hat sich daher für die nachhaltige Sicherung der kommunalen 
und baulichen Entwicklungsmöglichkeiten sowie die Sicherstellung der bestehenden Abwasserentsor-
gung auf der Grundlage einer Vorstudie entschieden, die Kapazität der Kläranlage Mamming sowie 
deren verlässliche Reinigungsleistung auf einen Umfang für 9.900 EW zu erweitern durch im Wesentli-
chen einen Neubau einer SBR-Anlage mit Einbindung einiger verbleibender, bestehender Anlagenteile 
der bisherigen Anlage.  
 

Für die Vertiefung der Planungsausrichtung hat die Verwaltungsgemeinschaft über die o.g. Vorstudie 
hinaus ein Plankonzept „Vorplanung“ veranlasst. Die Ergebnisse daraus werden final im Januar 2026 
vorliegen.  
 

Darüber erfolgt gegenwärtig die Vergabe der Planungen (Ingenieurplanungen, technische Planungen, 
Tragwerk und Sonderfachplanungen) mittels VgV-Verfahren bzw. UVgO-Verfahren. Der Planungsstart 
für das Projekt (Kick-off) ist vorgesehen für Februar 2026. 
 

Die Projekt-Zeitplanung sieht vor, dass zunächst eine „vorgezogene Umbauphase“ zur Aufrechterhal-
tung des Betriebs der Kläranlage spätestens ab Anfang 2027 eingeordnet wird und nachfolgend dann 
die Neuerrichtung der Kläranlage so vorankommt, so dass im dritten Quartal 2027 eine Funktionsfähig-
keit mit neuer Kapazität und genügender Reinigungsleistung erreicht sein wird („Biologie läuft“). Die 
Gesamtfertigstellung der Anlage wird nach der bestehenden Planung im Sommer 2028 erfolgen. 
 

Damit ist im Verständnis des Bauplanungsrechts die Erschließung „Abwasserentsorgung“ für die künftig 
zu errichtenden bauliche Anlagen als gesichert festzustellen. 
 

Für diese Feststellung ist zugrunde gelegt, dass nach rechtsverbindlichem Bebauungsplan – Annahme: 
März 2026 - sowie nachfolgend dann möglicher bauaufsichtsrechtlicher Vorhabenzulassung - An-
nahme: August 2026 – bis zur Nutzungsaufnahme von Bauvorhaben wenigstens 15 Monate Ausfüh-
rungszeitraum erforderlich sind.  
 

Ergänzend wird das Vorstehende auch im städtebaulichen Vertrag zwischen Vorhabenträger und Ge-
meinde sowie im Vertrag mit der VG festgelegt und vereinbart. 
 
 
 

■ Niederschlagswasserbeseitigung 
 

Das anfallende Dach- und Oberflächenwasser ist auf den privaten Industriegebietsparzellen zu versi-
ckern. Hierbei wird die flächige Versickerung über einen bewachsenen Bodenfilter angestrebt. Die Ver-
sickerungsfähigkeit des Untergrundes ist im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung, der Erschließungs-
planung und der Wasserrechtsverfahren zur Oberflächenwasserentsorgung nachzuweisen.  
 

Die Dimensionierung der Sickermulden und Rückhalteräume hat gemäß DWA-A 138-1 Planung, Bau 
und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser bzw. gemäß DWA-A117 Bemes-
sung von Regenrückhalteräumen zu erfolgen (siehe auch Vorgaben aus NWFreiV und TRENGW). Wei-
tergehende Vorgaben sind auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung regelbar.  

 
 
 

■ Abfallbeseitigung 
 

Die Abfallentsorgung erfolgt grundsätzlich über den AWV Abfallwirtschaftsverband Isar-Inn, Eggenfel-
den – soweit für Industriebauflächen nicht auch eine andere Entsorgung vorgesehen wird.  
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■ Elektrizität 
 

Die Versorgung mit elektrischer Energie wird durch die Bayernwerk Netz GmbH durchgeführt und kann 
als gesichert betrachtet werden.  
Im Südwesten quert eine 20 kV Freileitung den Kreisverkehr an der DGF 15 und verläuft weiter nach 
Nordwesten. Bei den Erschließungsmaßnahmen sind Leerrohre für eine zukünftige unterirische Verle-
gung der 20 kV Freileitung vorzusehen. 
 
 
 

■ Telekommunikation 
 

Die Telekommunikationstechnische Versorgung des Planbereiches erfolgt durch die Deutsche Telekom 
AG. Die Erforderlichkeit der Verlegung neuer Telekommunikationslinien ist noch zu klären. Im Rahmen 
der Erschließungsplanung sollten daher in der Zufahrtsstraße geeignete und ausreichende Trassen für 
die Unterbringung der Telekommunikationsanlagen vorgesehen werden. 
 
 
 

■ Erdgasleitung im weiteren Umfeld 
 

Für das Industriegebiet Nord besteht ein Gasanschluss der ESB – Energie Südbayern. Eine Erd-
gashochdruckleitung mit Nachrichtenkabel verläuft südlich außerhalb des Geltungsbereichs, im Süd-
osten über 200 m entfernt, im Südwesten bis auf 40 m an das Planungsgebiet herankommend. 
 
 

 
10. Immissionsschutz 
 

Nach § 1 Abs. 6 Punkt 1. BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen insbesondere die Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. Im Zuge der Aufstellung des im 
Parallelverfahren vorliegenden Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Industriegebiet Gottfrieding 
West“ der Gemeinde Gottfrieding wurde bzgl. der Geräuschemissionen und -immissionen die schall-
technische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplans mit der Bezeichnung Industriegebiet 
„Gottfrieding West“ in der Gemeinde Gottfrieding, Landkreis Dingolfing-Landau durch das Ingenieurbüro 
Kottermair GmbH vom 22.12.2025 erstellt, siehe hierzu auch Kapitel 4.4 Seiten 20-21 in der Begrün-
dung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan.  
 
 
 
11. Denkmalpflege 
 

Im Geltungsbereich sind keine Bodendenkmäler vorhanden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich in 
dem Gebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher bislang unbekannte Bodendenkmäler befin-
den. Es wird deshalb für den Fall, dass bei Erdarbeiten Keramik-, Metall- oder Knochenfunde etc. zutage 
kommen auf Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz (DSchG) hingewiesen. 
 

Art. 8 DSchG – Auffinden von Bodendenkmälern – 
Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde 
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer 
und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Ar-
beiten die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch An-
zeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der An-
zeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher 
freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  
 

Untere Denkmalschutzbehörde ist das Landratsamt Dingolfing-Landau.  
 
 
 
12. Nachrichtliche Übernahmen 
 

■ Leitungstrassen 
 

Die von Südosten kommende 20 kV-Freileitung verläuft derzeit noch durch den Geltungsbereich, wird 
aber im Zuge der Bebauung des Industriegebietes abgebaut und unterirdisch verlegt.   
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■ Altlasten 
 

Dem Landratsamt Dingolfing-Landau liegen nach derzeitigem Kenntnisstand, siehe Schreiben vom 
17.06.2025, keine Anhaltspunkte für eine schädliche Bodenveränderung oder Altlasten auf den Flächen 
vor: „Die Grundstücke mit den Flurstücknummern 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 
1174, 1175 und 1176, jeweils Gemarkung Gottfrieding, sowie   Flurstücknummer 1210, Gemarkung 
Gottfrieding, sind nicht im Altlastenkataster ABuDIS erfasst. 
 

Bei dem Altlastenkataster handelt es sich um ein behördeninternes, strukturiertes Flächeninformations-
system zur Erhebung von Daten über Altlasten, Altlastenverdachtsflächen sowie stofflichen schädlichen 
Bodenveränderungen in Bayern. Eine Auskunft aus dem Bodenschutz-·und Altlastenkataster kann im-
mer nur den derzeitigen Kenntnisstand der Behörde wiedergeben. Es besteht daher immer ein Restri-
siko, dass ein Grundstück durch bisher nicht bekannte Altlasten oder stoffliche Bodenveränderungen 
belastet ist.“ 
 
 
 

■ Nachbarschaft des Sonderlandeplatzes Dingolfing  
 

Hierzu liegt bereits eine Unter-
suchung vom Januar 2015 des 
Büros BBI Bauer Beratende In-
genieure GmbH vor.  
 

Auch weist das Luftamt Süd-
bayern mit Schreiben vom 
27.08.2025 darauf hin, dass „ 
[…] die Planungsflächen liegen 
ca. 1.000 m östlich des Flug-
platzes […]“ liegen und „[…] im 
An- und Abflug direkt überflo-
gen […]“ werden.  
 

„[…] Mit Blick auf die Richtli-
nien wäre eine Bebauung bei 
einem Gradienten 1:20 theore-
tisch bis 50 m Höhe möglich.  
 

In der Praxis ist natürlich ein 
Landeanflug über bebautem 
Gebiet immer zu vermeiden, 
da es je nach Luftfahrzeug, 
Witterung (Wind, Thermik) und 
Erfahrung des Luftfahrzeug-
führers zu deutlichen Schwan-
kungen führen kann. Ein Luft-
fahrzeug ist im Langsamflug 
mit ausgefahrenen Landeklap-
pen nur eingeschränkt manöv-
rierfähig. Ähnliches gilt für die 
Startphase.  
Insofern würden wir eine Maxi-
malhöhe der Bebauung auf 20 
m beschränken. […]“ 
 

Dieser Wert von 20 m wird 
durch die maximalen Wand- 
und Firsthöhen von 16 m auch 
unter Berücksichtigung der vo-
raussichtlich 1,0 bis 1,7 m über 
der gegenwärtigen Gelände-
oberfläche liegenden Bezugs-
punkte sicher eingehalten. 
 
 

Abb. 2: Platzrunde SLP Dingolfing, erhalten v. Luftamt Südbayern am 27.08.2025  
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■ Rechtsgrundlagen  

 

▪ Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zuletzt durch Artikel 1 
der Verordnung vom 30. Juni 2020 (BGBl. I S. 1533) geändert worden ist. 
 

▪ Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden 
ist. 

 
▪ Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) i. d. 

F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist. 
 

▪ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und über die Darstellung des Planinhalts (Plan-
zeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), ), die zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 

 

▪ Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. 
S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. 
S. 254) geändert worden ist. 
 

▪ Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573) geändert worden ist. 

 
▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) – vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Ar-

tikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist. 
 

▪ Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur – 
Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) – vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-
1-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist 

 
▪ Gesetz über die Umweltverträglichkeit (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 

2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 323) geändert worden ist. 

 
▪ Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Bayerisches Denkmalschutzgesetz – 

BayDSchG), in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2242-1-WK) veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch § 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) 
geändert worden ist. 

 

▪ BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR WOHNEN, BAU UND VERKEHR: Leitfaden ‚Bauen 
in Einklang mit Natur und Landschaft’ zur Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, München 12/2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


